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(4) Für das neugestaltete Hochschulfern- und -abendstu- 
dium gelten die Grundsatzbestimmungen der Anordnung 
vom 1. Juli 1973 über das Fern- und Abendstudium an den 
Hoch- und Fachschulen (GBl. I Nr. 31 S. 301) sowie die fi
nanziellen Regelungen der Anordnung vom 1. Juli 1973 über 
die Freistellung von der Arbeit sowie über finanzielle Rege
lungen für das Fern- und Abendstudium und die Weiterbil
dungsmaßnahmen an den Hoch- und Fachschulen (GBl. I 
Nr. 31 S. 305) in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 1. Juli 
1981 (GBl. I Nr. 24 S. 299).

§3

Verantwortung der Hochschulen

(1) Die Hochschulen haben Informationsmaterial für die 
Studienbewerber sowie die Betriebe und Staatsorgane über 
die Fachrichtungen auszuarbeiten, in denen sie das neugestal
tete Hochschulfern- und -abendstudium durchführen.

(2) Bei der Umsetzung der Studienpläne haben die Hoch
schulen zu gewährleisten, daß

a) die selbständige wissenschaftliche Arbeit der Hochschul
fern- und -abendstudenten für die gezielte Wissensan
eignung genutzt und vor allem ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausgeprägt werden,

b) in höheren Studienjahren Belegarbeiten aus betriebli
chen Aufgabenstellungen abgeleitet werden,

c) die Betriebe die beruflichen Aufgaben der Hochschul
fern- und -abendstudenten in weitgehende Überein
stimmung mit den Anforderungen des Studienplanes 
bringen.

§4

Verantwortung der Staatsorgane und Betriebe

(1) Die Leiter der Staatsorgane und Betriebe sichern unter 
Mitwirkung der Betriebsgewerkschaftsleitungen und/oder 
der Leitungen der Freien Deutschen Jugend die Gewinnung 
und Delegierung geeigneter Werktätiger für das neugestal
tete Hochschulfern- und -abendstudium. Dabei haben sie 
übergebene Orientierungskennziffern zu,beachten.

(2) Die Leiter der Staatsorgane und Betriebe haben die be
rufliche Entwicklung und Förderung der Hochschulfern- und 
-abendstudenten entsprechend ihrer im Studium erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu sichern. Dazu sind auf der 
Grundlage des § 153 ff. des Arbeitsgesetzbuches der Deut
schen Demokratischen Republik vom 16. Juni 1977 (GBl. I 
Nr. 18 S. 185) Qualifizierungsverträge mit den Hochschulfern- 
und -abendstudenten abzuschließen.

(3) Staatsorgane und Betriebe können mit Hochschulen im 
Rahmen von Koordinierungs- und anderen Verträgen lang
fristig die Ausbildung von Werktätigen im neugestalteten 
Hochschulfern- und -abendstudium vereinbaren.

§5

Voraassetzungen für die Zulassung

(1) Die Zulassung zum neugestalteten Hochschulfern- und 
-abendstudium erfolgt von den Hochschulen auf der Grund
lage dieser Anordnung in Übereinstimmung mit den Grund
satzbestimmungen der Anordnung vom 1. Juli 1973 über die 
Bewerbung, die Auswahl und Zulassung zum Fern- und 
Abendstudium an den Hoch- und Fachschulen (GBl. I Nr. 31
S. 302) in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 15. Juli 1977 
(GBl. I Nr. 25 S. 313).

(2) Für das neugestaltete Hochschulfern- und -abendstu
dium können zugelassen werden:

a) Facharbeiter mit Abitur,

b) Fachschulingenieure, -Ökonomen, -agraringenieure und 
-agrarökonomen,

c) bewährte Fachschulabsolventen der Techniker- und 
Wirtschaftlerausbildung.

(3) Facharbeiter ohne Hochschulreife bewerben sich zum 
neugestalteten Hochschulfern- und -abendstudium sowie 
gleichzeitig zur Aufnahme in den Vorkurs entsprechend den 
Bestimmungen der Anordnung vom 31. August 1987 über die 
Durchführung von Vorkursen für Facharbeiter zum Erwerb 
der Hochschulreife an Hochschulen der DDR (GBl. I Nr. 22 
S. 225). Mit der Zulassung zum neugestalteten Hodhschulfern- 
und -abendstudium wird gleichzeitig über die Zulassung zum 
Vorkurs entschieden.

(4) Junge Facharbeiter, die noch keinen Wehrdienst gelei
stet haben, können sich für das Jahr der Entlassung aus dem 
Wehrdienst bewerben. Sie informieren jeweils im Zeitraum 
vom 1. bis 20. August das zuständige Wehrkreiskommando 
durch Vorlage des Aufnahmeantrages über das beabsichtigte 
Jahr der Studienaufnahme.

(5) Junge Facharbeiter, die aktiven Wehrdienst auf Zeit 
leisten, können sich mit dem Zeugnis des 1. und 2. Lehrjah
res (bei 2,5jähriger Ausbildung) für das Studium bewerben. 
Bei fehlender Delegierung durch den Betrieb werden sie von 
der Hochschule bei der Auswahl eines Delegierungsbetriebes 
unterstützt.

§ 6

Freistellung von der Arbeit

(1) Die Freistellung von der Arbeit zur Erfüllung der Stu
dienverpflichtungen im neugestalteten Hochschulfern- und 
-abendstudium, die nicht im Rahmen der beruflichen Tätig
keit zu realisieren sind, einschließlich der Prüfungen, wird 
auf der Grundlage des § 182 Abs. 2 Buchst, e des Arbeitsge
setzbuches gewährt. Die Dauer der Freistellung von der Ar
beit beträgt

a) im Fernstudium 48 Arbeitstage je Studienjahr oder 
24 Arbeitstage je Semester,

b) im Abendstudium 400 Arbeitsstunden je Studienjahr 
oder 200 Arbeitsstunden je Semester bei stundenweiser 
Inanspruchnahme.

(2) Für die Anfertigung und Verteidigung der Abschluß
arbeit ist eine zusätzliche Freistellung von der Arbeit von 
40 Arbeitstagen zu gewähren.

(3) Die Freistellung im Vorkursfernstudium zum Erwerb 
der Hochschulreife an Hochschulen der DDR beträgt je Se
mester 30 Tage oder insgesamt 90 Tage.

(4) Die Zeit der Freistellung wird von den Regelungen 
über die Freistellung gemäß den §§ 181 bis 188 des Arbeits
gesetzbuches nicht berührt.

§7

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1988 in Kraft.

(2) Die Regelungen des § 4 Absätze 1 und 2 und des § 6 sind 
durch Genossenschaften entsprechend anzuwenden.

Berlin, den 24. August 1988

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen

Prof. Dr. h. с. В ö h m e


